
   AMTS- UND 
MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching und der Mitgliedsgemeinden Neuching Ottenhofen

Jahrgang 47 Freitag, den 15. März 2024 Nummer 6 

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Der Bürgermeister von Neuching informiert

Liebe Gemeindebürger,
wie bereits in einer der letzten Ausgaben berichtet, war die Bankerltour der AKNU durch unser Gemeinde-
gebiet im letzten Jahr ein voller Erfolg, sodass die Überlegung aufkam, weitere Bankerl aufzustellen. Da der 
Frühling nun naht, wollen wir nochmals einen Aufruf starten, ob es großzügige Sponsoren gibt, die uns dabei 
unterstützen. Bei Interesse melden Sie sich gerne direkt bei mir.

Am Samstag, den 23. März findet um 9 Uhr (Ausweichtermin Samstag, 13. April) die Aktion „Saubere Land-
schaft“ statt. Es wäre toll, wenn sich noch einige fleißige Helfer bei uns melden würden. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Arbeits-
handschuhe mit. Greifer/Müllsäcke und Warnwesten werden von der Gemeinde gestellt. Im Anschluss gibt es eine gemeinsame 
Brotzeit. Lassen Sie uns zusammen unsere wunderschöne Landschaft auf die sonnige Jahreszeit vorbereiten.

In der Bürgerversammlung am 23. April werden alle Bürger geehrt, die außergewöhnliche Leistungen, Schulabschlüsse oder 
sonstige Auszeichnungen erreicht haben. Ich bitte Sie deshalb um Mitteilung an die Verwaltung bis Dienstag, 02. April, wenn 
Ihnen außergewöhnliche Erfolge bekannt geworden sind.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Nummer 08123/9326-67 oder per E-Mail unter sekretariat@vg-oberneuching.de.

Ihr/ Euer
Thomas Bartl

1. Bürgermeister

Die Bürgermeisterin von Ottenhofen informiert

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Sie werden es von Landkreis und anderen Gemeinden schon mitbekommen haben: Wir müssen in 
diesem Jahr den Gürtel enger schnaller. Durch Krieg, Corona und Inflation sind die Kosten der 
Gemeinden explodiert, insbesondere beim Gebäudeunterhalt (Strom- und Heizkosten) und bei den 
Lohnkosten (bedingt vor allem durch tarifbedingte Lohnerhöhungen). Dies betrifft den Verwaltungs-
haushalt, der mit den Einnahmen aus den Einkommensteuerbeteiligungen sowie den Grund- und 
Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr gedeckt werden kann. Die Kommunalaufsicht hat uns und andere Gemeinden deshalb 
aufgefordert, „geeignete Maßnahmen“ einzuleiten, um dem entgegenzuwirken. Gemeint ist damit natürlich die Anhebung der 
gemeindlichen Hebesteuersätze.
Unser Finanzausschuss hat dies bereits intensiv diskutiert, hat Einsparpotentiale im Verwaltungshaushalt gesucht – was fast 
nicht möglich ist, und Vorschläge erarbeitet. Der Gemeinderat muss in seiner nächsten Sitzung darüber und über den Haushalt 
2024 insgesamt entscheiden.
Auch der Vermögenshaushalt ist angespannt, da wir aufgrund der hohen Zinsen und Baupreise nicht wie geplant 20 Grund-
stücke, sondern nur 8 verkaufen konnten. Wir gehen im Mai in eine neue Verkaufsrunde für die restlichen 12 Grundstücke, wenn 
die Bodenrichtwerte vom Gutachterausschuss vorliegen.
Insofern hat uns die Spende von 42.000 € für den Kauf eines neuen First Responder Fahrzeugs in diesem Jahr besonders gut 
getan, und dafür wollen wir den Spendern am 15.3. bei der Indienstnahme des neuen Fahrzeugs am Feuerwehrhaus persönlich 
„Danke“ sagen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind ebenfalls herzlich eingeladen, das neue Fahrzeug anzuschauen.

Herzlichst, Nicole Schley
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VERWALTUNG:
• Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
Rathaus Oberneuching
Vorsitzende: Nicole Schley
St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info@vg-oberneuching.de
(für allgem. Angelegenheiten)
sekretariat@vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de

Geschäftszeiten:
Montag bis Freitag:  ...................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................... 14.00 - 18.00 Uhr
Verkehrsüberwachung:
Montag:  ........................................................ 09.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................... 14.00 - 16.00 Uhr

• Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Thomas Bartl
E-mail: bartl@vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 63)

• Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley@vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung
(Tel. 08123 / 93 26 64)

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:
Notrufe:
Krankenhaus Erding  ..............................................08122/59-0
Landratsamt Erding ...............................................  08122/58-0
Polizei Erding  .......................................................08122/968-0
Polizei: ............................................................................... 110

Rettungsdienst u. Feuerwehr:  ........................................ 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst  ............................................ 116 117

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Ruth Legler, Dr. Seraina Achatz-Schenkel  08123 / 99 11 30

Zahnärzte
Zahnmedizin am Moosrain, 
Dr. Marion Zacherl ............................................... 08123 / 1429

Schulen:
Grundschule Niederneuching  ............................ 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing  .......................08121 / 25005-0
Grundschule Ottenhofen  ................................. 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth  ..........08123 / 93668-00

Kindergärten:
Kinderhaus St. Martin Oberneuching  ................ 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen  ......... 08121 / 10 07

Büchereien:
Neuching  .................................................... 08123 / 988 79 96
Ottenhofen ....................................................  08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen  ............... 0176 / 20070701
Arbeitskreis Senioren Neuching
- Fahrdienst ........................................................ 08123 / 17 37
.......................................................................... 08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos  ............08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain  ...................... 08122 / 982 80

NOTRUF:
WZV Moosrain  ............................................ 0800 / 666 77 246
+ Gemeinde Ottenhofen .............................  0800 / 666 77 246

Erdgas Südbayern  .............................................. 08122/97790
Sempt EW  ....................................................... 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten

1.04.-31.10. eines jeden Jahres Mi. 16-19 / Sa. 09-12 Uhr
1.11.-31.03. eines jeden Jahres Mi. 15-18 / Sa. 09-12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen: Öffnungszeiten
Jan., Feb., Mai, Juni, Juli, Aug., Sept., Dez.
Mi. 16 - 18 Uhr / Sa. 10 - 12 Uhr
März, April, Okt., Nov.
Mi. 15 - 18 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr
Kirchen:
Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5  .................. 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 ........................  08121 / 3382 
Pfarrverbandsbüro Moosinning, Kirchenstr. 7 ...... 08123 / 1404

Impressum

Amts- und Mitteilungsblatt  
der Verwaltungsgemeinschaft  

Oberneuching
Erscheinungsweise:   
freitags in den ungeraden Kalenderwochen
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungs-
gebietes 

Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1,  
91301 Forchheim, Tel.: 09191/7232-0, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Die  Gemeinschaftsvorsitzende, Nicole Schley,  
St. Martin Straße 9, 85647 Oberneuching,  
oder ihre jeweilige Vertretung im Amt. 

für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil: 
gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk 
in LINUS WITTICH Medien KG. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als 
Diensteanbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine Rechtswidrigkeit hinweisen.

Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis 
von € 0,40 zzgl. Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremd-
beilagen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Schadenersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, 
Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche 
gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind 
urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und sonstige Ver-
wendung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen der aus-
drücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.

SERVICEBLOCK
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Verwaltungsgemeinschaft AMTLICH

Abfallwirtschaft
Abholtermine für Gelbe Säcke
Gemeinde Neuching, Feldlerchenstraße 27.03.2024

11.04.2024
Gemeinde Ottenhofen, Siggenhofen, 
Lieberharting, Herdweg, Keckmühle, 
Unterschwillach, Wimpasing, Grund, Steinweg

23.03.2024

08.04.2024

Abgabe für Problemmüll
Oberneuching Recyclinghof, Hauptstraße

17.05.2024
Niederneuching Forellenweg

16.05.2024
Ottenhofen Recyclinghof, neuer Friedhof

21.03.2024

Abholtermine für Biomüll
Neuching und Ottenhofen 19.03.2024/03.04.2024
Neuching, Feldlerchenstraße 25.03.2024/09.04.2024
Abholtermine für Restmüll
Neuching und Ottenhofen 25.03.2024/09.04.2024
Restmüll Neuching,
Feldlerchenstraße

19.03.2024/03.04.2024

Papiertonnenleerung:
Gemeinde Neuching 27.03.2024/25.04.2024
Gemeinde Neuching- 
nur Feldlerchenstraße

19.03.2024/16.04.2024

Gemeinde Ottenhofen 21.03.2024/18.04.2024

Informationstag für zukünftige 
Pflegeeltern

Die Aufgabe von Pflegeeltern ist von unschätzbarem Wert. 
Durch Ihr Engagement bieten Sie Kindern, die aus unterschied-
lichsten Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen 
können, die Möglichkeit auf eine glückliche Zukunft.
Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, mehr über die 
Pflegeelternschaft zu erfahren und offene Fragen zu klären, 
lädt das Landratsamt Erding herzlich zu einer Informationsver-
anstaltung ein.
Dieses findet am Dienstag, den 19. März 2024, von 9 bis ca. 
10:30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Erding 
statt.
Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Bals unter 08122/58-1167 
oder per E-Mail an pflegekinderfachdienst@lra-ed.de. Weitere 
Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.
landkreis-erding.de.
Wir freuen uns darauf, zukünftige Pflegeeltern bei diesem 
wichtigen Schritt zu begleiten und heißen Sie herzlich 
willkommen.

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Apothekennotdienst

15.03.2024 Tassilo Apotheke, Münchner Str. 18, 
85467 Niederneuching, 08123/8890914
Korbinian-Apotheke, Korbinianstr. 14, 
85737 Ismaning, 089/966050

16.03.2024 Herz-Apotheke im Ärztehaus, Bürgerstr. 2, 
85586 Poing, 08121/995500
Sempt Apotheke, Gestütring 19, 
85435 Erding, 08122/85799

17.03.2024 Apotheke im Vauhaus, Alte Gruber Str. 1, 
85586 Poing, 08121/2291543
Campus Apotheke, Bajuwarenstr. 7, 
85435 Erding, 08122/2291543

18.03.2024 Stadtapotheke, Lange Zeile 4, 
85435 Erding, 08122/14754
Apotheke im Forsthaus, Högerstr. 20,
85646 Anzing, 08121/1441

19.03.2024 Schloß-Apotheke, Erdinger Str. 7, 
85570 Markt Schwaben, 08121/5677
Möven-Apotheke, Münchener Str. 83,
85774 Unterföhring, 089/9503605

20.03.2024 St. Ulrich Apotheke, Münchener Str. 3, 
85652 Pliening, 08121/81145
Rathaus-Apotheke, Landshuterstr. 2, 
85435 Erding, 08122/48614

21.03.2024 Marien-Apotheke, Ismaninger Str. 14,
85452 Moosinning, 08123/93090
Isar-Apotheke, Schleißheimer Straße 30a, 
85748 Garching b. München, 089/24416060

22.03.2024 St. Margareten-Apotheke OHG, Alte Bräu-
hausgasse 1, 85570 Markt Schwaben, 
08121/3459
Johannes-Apotheke, Friedrich-Fischer-Str. 7, 
85435 Erding, 08122/13606

23.03.2024 Fuchs-Apotheke, Zugspitzstr. 57, 
85435 Erding, 08122/48822
St.-Georg-Apotheke, Bahnhofstr. 2, 
85586 Poing, 08121/99060

24.03.2024 Rathaus-Apotheke im SemptPark, Pretzener 
Str. 10, 85435 Erding, 08122/2276922
Falken-Apotheke, Bahnhofstr. 15, 
85570 Markt Schwaben, 08121/3410

25.03.2024 Rathaus Apotheke, Münchner Straße 6, 
85464 Finsing, 08121/71324
Schloß-Apotheke, Schloßstr. 9, 
85737 Ismaning, 089/969145

26.03.2024 Rosen-Apotheke, Hauptstr. 39, 
85445 Oberding, 08122/84044
Räter-Apotheke, Räterstr. 19, 85551 Kirch-
heim b. München, 089/9030110

27.03.2024 Herz-Apotheke im City Center, Alte-Gruber-
Str. 2-6, 85586 Poing, 08121/976776
Apotheke im West Erding Park, Johann-
Auer-Str. 4, 85435 Erding, 08122/227360

28.03.2024 Tassilo Apotheke, Münchner Str. 18, 85467 
Niederneuching, 08123/8890914
Hallberg-Apotheke, Theresienstr. 63, 
85399 Hallbergmoos, 0811/55340

29.03.2024 Herz-Apotheke im Ärztehaus, Bürgerstr. 2, 
85586 Poing, 08121/995500
Sempt Apotheke, Gestütring 19, 
85435 Erding, 08122/85799

Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt der VG Oberneuching 2023

erscheint am
Freitag, 29. März 2024.

Redaktionsschluss für dieses Amtsblatt ist am
Mittwoch, 20. März 2024 um 11:30 Uhr.
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im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   54.500,00 EUR
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanz-
bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Jahr 2024 auf 1.307.470 EUR 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maß-
gebliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2023 
auf insgesamt 4.685 Einwohner festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 
279,07 (5773) EUR festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.
Oberneuching, 29.02.2024
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching
N. Schley
Gemeinschaftsvorsitzende

Öffentliche Zahlungsaufforderung:
Am 01.04.2024 ist in den Gemeinden Neuching und Ottenhofen 
die Hundesteuer für das Jahr 2024 fällig.
Bei Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandates werden die 
jeweils fälligen Beträge von Ihrem Konto abgebucht.
Die Zahlung kann auch erfolgen durch Überweisung auf die 
nachstehend aufgeführten Konten:

Gemeinde Neuching:
VR-Bank Erding
IBAN: DE58 7016 9605 0007 1108 20 BIC: GENODEF1ISE
Sparkasse Erding-Dorfen
IBAN: DE66 7005 1995 0000 3500 90 BIC: BYLADEM1ERD
Raiffeisenbank Erding eG
IBAN: DE69 7016 9356 0001 0257 91 BIC: GENODEF1EDR
Gemeinde Ottenhofen:
VR-Bank Erding
IBAN: DE83 7016 9605 0007 4000 12 BIC: GENODEF1ISE
Sparkasse Erding-Dorfen
IBAN: DE27 7005 1995 0760 0064 86 BIC: BYLADEM1ERD
Raiffeisenbank Erding eG
IBAN: DE57 7016 9356 0001 0258 13 BIC: GENODEF1EDR

Es wird gebeten, von der unbaren Zahlungsweise Gebrauch zu 
machen.
Durch die rechtzeitige Entrichtung von Steuern und Abgaben 
werden Säumniszuschläge und Unkosten für weitere Maß-
nahmen vermieden.

Müllabfuhr: 
Feiertagsregelung zu Ostern

Das Landratsamt Erding weist darauf hin, dass wegen der 
Osterfeiertage die Mülltonnen und Gelben Säcke in der Kar-
woche (KW 13) einen Tag früher geleert werden. Die Montags-
leerung findet bereits am Samstag, 23.03.2024 statt. In der 
Woche nach Ostern verschieben sich die Abholtermine jeweils 
einen Tag nach hinten. Beachten Sie hierzu auch die Ent-
sorgungskalender oder die Abfall-App des Landkreis Erding.

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen  
Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen,

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben,

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union1 eine Wohnung innehaben oder sich 
mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch 
in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 
Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht 
zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige  
Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist  
auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach 
dieser Bekanntmachung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024  (21. Tag 
vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeindebehörde 
eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden  
(§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 
13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter 
Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann 
von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis 
zum oben angegebenen 21. Tage vor der Wahl gegenüber 
der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt 
beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu 
werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum 

B E K A N N T M A C H U N G  . . . 
... für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unions-
bürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland. 
Am Sonntag, den 09. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten  
des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. 

An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag

Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag  
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein 
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an 
der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis stellen.

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem 
Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein  
erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerver- 
zeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende 
Merkblätter können bei den Gemeindebehörden in der 
Bundesrepublik Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a.  
Voraussetzung, dass Sie am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates  
der Europäischen Union besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie 
angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an 
Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraus-
setzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme.

Erding, 23. Februar 2024  
gez. Christian Mader  
Kreiswahlleiter-Landkreis Erding

1 Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach 
dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden.

Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 2024 – 
Verwaltungsgemeinschaft 
Oberneuching

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching hat die Haushalts-
satzung für das Jahr 2024 erlassen, sie tritt mit dem 01. Januar 
2024 in Kraft.
Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen wurde in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, 
St.-Martin-Str. 9, 85467 Oberneuching, Zimmer 11, nieder-
gelegt (Art. 26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während 
der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekannt-
machungsverordnung, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 
KommZG, Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung).
Das Landratsamt Erding hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 16.02.2024, Az.:31-1-941 die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan rechtsaufsichtlich gewürdigt.

Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching 

Landkreis Erding 
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund Art. 8 Abs. 2 VGemO, Art. 10 VGemO, §§ 40 Abs. 
1, 41, 42 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.466.100,00 EUR
und
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Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

Planfeststellungsverfahren Vorhaben „Fräs-Misch-Injek-
tionsverfahren (FMI) - Strecke 5600
Sachvortrag:
Ziel des Projektes FMI (Fräs-Mischgut-Injektion) – Strecke 5600 
ist die Dammverbreiterung des bestehenden Bahndammes ent-
lang von einzelnen Streckenabschnitten mittels einer Boden-
fräse sowie die planungsrechtliche Zulassungsentscheidung 
für vier Abschnitte des Projektes (ABS 38 - Untergrundver-
besserung FMI) zur Erprobung des FMI-Verfahrens, um eine 
spätere Betriebserprobung zu erlangen. Das FMI-Verfahren soll 
hierbei sowohl für zwei Untergrundverbesserungen, als auch für 
zwei Fahrwegtiefgründungen angewendet werden.
Die einzelnen Planfeststellungsabschnitte des Projektes nach 
dem §18 AEG (ABS 38 - Untergrundverbesserung FMI) werden 
nachfolgend als Planfeststellungsabschnitt 1 bis 4 bezeichnet. 
Mit ihnen soll die Eignung und Effizienz des FMI-Verfahrens in 
den wechselhaften Baugrundverhältnissen der ABS 38 unter-
sucht werden.
Planfestzustellende Maßnahmen für die Vorhaben ABS 38 - FMI 
sind unter anderem:
- Abschnitt 01: Dammverbreiterung und Fahrwegtiefgründung 
mittels Bodenverfestigung durch Fräs-Mischgut-Injektionsver-
fahren inkl. verbleibendem Stützblock von Bahn-km 24,1+50 bis 
24,2+50 mit einer Breite von 1,90 m und einer Tiefe bis 7 m.
Das FMI-Verfahren eignet sich außerordentlich gut für Linien-
baustellen.
Vorteil techn.:
Beim Fräs-Misch-Injektionsverfahren (FMI-Verfahren) wird der 
Boden durch Zugabe von hydraulischen Bindemitteln verbessert. 
Die so entstehenden Erdbeton-Körper können als Dichtwände zur 
Böschungsstabilisierung, zur Untergrundverbesserung sowie als 
Tragelemente zum Abtrag von Lasten in den tragfähigen Unter-
grund eingesetzt werden. Zur Konditionierung von ungenügend 
tragfähigem Untergrund wird beim Fräs-Misch Injektionsver-
fahren (FMI-Verfahren) der Boden in Fräs-Schlitzen mit Binde-
mittel intensiv vermischt, so dass ein homogener und fugenfreier 
Erdbeton-Körper entsteht. Als Bindemittel wird in der Regel eine 
Zementsuspension eingesetzt, welche durch die Zugabe von z.B. 
Steinmehl, Flugasche oder Bentonit in Abhängigkeit der Rand-
bedingungen angepasst wird. Die Zugabe des Bindemittels, das 
Fräsen und Vermischen mit dem anstehenden Boden erfolgt 
dabei in einem Arbeitsschritt. Das Einbringen der Suspension 
erfolgt im Boden durch die im Fräsbaum integrierten Förder-
leitungen an der Spitze des Fräsbaumes.
Vorteil betriebl. (Sperrungen):
Das FMI-Verfahren bietet den Vorteil, dass der Eingriff in den 
Bahnverkehr durch Sperrungen (z.B. für das Einbringen und 
den Rückbau eines Gleislängsverbaus) minimiert werden kann. 
Eine Durchführung ist bei fortlaufendem Bahnbetrieb möglich.
Nachdem der Ausbau der ABS 38 bereichsweise Dammbau-
werke vorsieht, die auf schlechtem Untergrund aufgebaut werden 
müssen, gibt es besonders dort einen optimalen Einsatzbereich, 
bei dem das FMI-Verfahren sowohl aus technischer als auch aus 
betrieblicher und wirtschaftlicher Sicht enorme Vorteile bietet.
Im Zuge der Planung der Abschnitte des Großprojektes ABS 38 
München – Mühldorf – Freilassing wurden im Planungsabschnitt 
01 (PA01) dabei vier derartige Streckenabschnitte erkannt, 
welche jeweils eine Länge von ca. 100 m aufweisen. Die Aus-
wahl der Abschnitte aus dem Gesamtstreckenabschnitt des PA01 
erfolgte u.a. anhand bahnbetrieblicher Aspekte (z.B. Reduzierung 
des Instandhaltungsaufwands), der baubetrieblichen Eignung 
(z.B. zugänglich mit minimalem Aufwand) sowie insbesondere 
aus den Eigenschaften des unzureichend tragfähigen Baugrunds.
Für Abschnitt 1 befindet sich eine rund 1550 m² große BE-
Fläche bei Bahn-km 24,2+00 links der Bahn. Diese befindet sich 
zur Gänze auf dem Flurstück 794/2, eine genaue Darstellung 
ist Unterlage 8.1 zu entnehmen. Als Zuwegung und für An- und 
Ablieferung zu dieser Baustelleneinrichtungsfläche dient die 
bestehende Verbindungsstraße zwischen der Römer Straße und 
der Herdweger Straße.

Neuching AMTLICH 

Kommunale Verkehrsüberwachung 
Neuching

17.02.2024

von bis Standort Richtung Fahr-
zeuge

Ver-
stöße

08:08 Uhr 11:15 Uhr Oberneuching, Am 
Bründl, i. H. Bus-
haltestelle

ST 2580
Niederneuching

145
97

6
4

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 78 km/h

von bis Standort Richtung Fahr-
zeuge

Ver-
stöße

12:04 Uhr 15:15 Uhr Wolfsleben, Münchner 
Str. i. H. Angerweg

Erding
München

390
343

6
6

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 69 km/h

Ottenhofen AMTLICH 

Gemeinderatssitzung Ottenhofen
Am Dienstag, 19.03.2024, findet im Schützenheim in Ottenhofen 
eine öffentliche bzw. nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Ottenhofen statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Detaillierte Informationen zum zeitlichen Beginn, der genauen 
Tagesordnung oder einem evtl. zusätzlich stattfindenden Bau-
ausschuss können zeitnah der örtlichen Presse, den Anschlag-
tafeln der Gemeinde oder unserer Internetseite (www.vg-
oberneuching.de, oben links im Bürgerinformationssystem) 
entnommen werden.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll 
der Gemeinde Ottenhofen

Sitzungstag 16.01.2024
öffentliche Sitzung

Baumfällarbeiten am Sportplatz - Entscheidung weiteres 
Vorgehen
Sachvortrag:
Die am nördlichen Rand des Trainingsplatzes hinter dem Sport-
heim befindlichen Bäume verschatten und vermoosen den Platz 
und werfen in gefährlicher Größe Äste ab. Dort trainieren vor 
allem sämtliche Kinder- und Jugendmannschaften. Die Ver-
letzungsgefahr ist nach Rücksprache mit Trainern und dem Ver-
einsvorstand groß.
Der Gemeinderat wird gebeten, sich vor der Sitzung die 
Baumreihe anzuschauen und sich ein Bild von der Situation 
zu machen. In der Sitzung müssen wir über das weitere Vor-
gehen entscheiden, damit evtl. Baumfällarbeiten noch vor Ende 
Februar erledigt werden könnten.
Beschluss:
Aufgrund der hohen Gefährdungslage beschließt der Gemeinde-
rat, die in der vorderen Reihe stehenden Pappeln am nördlichen 
Rand des Trainingsplatzes hinter dem Sportplatz zu entfernen 
und hierfür Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Die Verwaltung 
wird beauftragt, Angebote einzuholen und den Auftrag an den 
günstigsten Bieter zu vergeben.
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besondere Begründung bei einer durchschnittlichen Buchungs-
zeit von in der Regel sechs Stunden täglich für Einrichtungen 
mit

- drei behinderten oder von Behinderung
bedrohten Kindern                                                    0,6

- vier behinderten oder von Behinderung
bedrohten Kindern  0,8 und

- fünf behinderten oder von Behinderung
bedrohten Kindern                                                    1,0

Integrationskräfte einzusetzen sind.
Voraussetzung für die Gewährung des Gewichtungsfaktors 
4,5 + x ist das Vorliegen eines Eingliederungshilfebescheides 
des zuständigen Sozialhilfeträgers, der auf die Förderung der 
Kindertagesstätte lautet. Um zusätzliche Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zu erhalten ist es daneben erforderlich, dass 
die Kindertageseinrichtung eine Leistungs- und Entgeltverein-
barung mit dem zuständigen Bezirk abschließt.
Um den Trägern von integrativen Einrichtung Planungssicher-
heit für die Finanzierung geben zu können wird empfohlen, den 
Gewichtungsfaktor von 4,5 bei integrativen Einrichtungen so weit 
anzuheben, dass die Zusatzkraft bis zu 80 % finanziert werden 
kann. Diesen Förderanteil teilen sich aktuell die Gemeinde mit 
dem Freistaat Bayern.
Berechnungsschema für den GWF 4,5 + x (s. Anlage)

80 v. H. des Arbeitgeberbruttogehalts der Zusatzkraft
- dividiert durch den für das Bewilligungsjahr maßgeblichen 

Basiswert
- dividiert durch die Summe der Buchungszeitfaktoren der 

Kinder mit Behinderung
- dividiert durch 2.

Das Ergebnis ergibt den kommunalen Betrag des + x – Faktors.
Beschluss:
Die Gemeinde Ottenhofen gewährt auf Antrag den Gewichtungs-
faktor 4,5 + 0,6 für die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
behinderten oder von wesentlicher Behinderung bedrohten 
Kindern die ihren Hauptwohnsitz in Ottenhofen haben, nach Art. 
21 Abs. 5 Satz 3 BayKiBiG im Einzelfall bei integrativen Kinder-
tageseinrichtungen.
Anfallende Kosten für zusätzlich notwendiges Personal werden 
zu 80 % übernommen und auf max. 60.000 € pro Kalenderjahr 
und Einrichtung begrenzt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

Feststellung der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Sachvortrag:
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 ist zwischenzeit-
lich erfolgt. Der Prüfungsbericht für das Haushaltsjahr 2022 vom 
18.12.2023 und die Stellungnahme der Verwaltung wurden mit 
der Ladung zugesandt. Einwendungen werden nicht erhoben.
Haushaltsüberschreitungen über 5.000 EUR (überplanm., Aus-
gaben
Haushaltsüberschreitungen über 2.500 EUR (außerplanm.)

Bezeichnung Haushalts-
stelle

Haushalts-
ansatz
in EUR

Überschreitung 
in EUR

Bauhof, tariflich 
Beschäftigte

7710.4145 127.000,- 10.781,91

Bauhof, SV-Bei-
träge f. tarifl. 
Beschäftigte

7710.4445 26.500,- 2.881,58

Umsatzsteuer 
Zahllast an 
Finanzamt

8150.6410 21.000,- 20.346,48

Verzinsung des 
Anlagenkapitals

8150.6850 (A) 0,- 14.800,00

(A) = außerplanmäßig

Die Straßen befinden sich auf öffentlichem Grund, eine 
provisorische Schleppkurvenerweiterung diverser Kreuzungen 
ist nicht notwendig.
Für die Zufahrt auf dem Bahndamm wird eine temporäre Rampe 
im Bereich der BE-Fläche mit einer maximalen Längsneigung 
von 12 % hergestellt. Diese dient den Baustellenfahrzeugen 
und der FMI-Fräse. Zusätzlich wird ein Anschluss an den 
öffentlichen Weg Wimpasing hergestellt, um einen reibungs-
losen Baustellenablauf zu gewährleisten. Die BE-Fläche wird 
nach Bauende wieder rekultiviert und in den ursprünglichen 
Zustand gebracht.
Nach dem Einrichten der Baustelle und Anlieferung aller 
Materialien arbeitet die Baustelle zum größten Teil autark. 
Einzelne An- und Ablieferungen liegen in der Natur der Sache, 
eine erhöhte Belastung für das umgebende öffentliche Straßen-
netz ist jedoch nicht zu erwarten. Weitere unvermeidliche 
Beeinträchtigungen durch den Baustellenverkehr ergeben sich 
unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung demnach nur in 
geringem Maße.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Sachvortrag der Ver-
waltung und beauftragt diese, eine Stellungnahme mit den vor-
gebrachten Argumenten bis 21.02.2024 zu verfassen.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 11

Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten;
Antrag auf Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5 + x
Sachvortrag:
Mit Schreiben vom 04.07.2023 beantragt der Kita-Verbund 
Don-Bosco für das Kinderhaus St. Katharina in Ottenhofen, ab 
September 2023, die Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5 
+ x für die sog. Integrationskinder. Damit sollen die Personal-
kosten für eine erforderliche Zusatzkraft übernommen werden.
Gemäß Art. 21 des Bayerischen Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetzes (BayKiBiG) erfolgt die staatliche 
Förderung kindbezogen. Sie wird für jedes Kind geleistet, das 
von der Gemeinde gefördert wird. Der jährliche Förderbetrag 
errechnet sich als Produkt aus Basiswert, Buchungszeit- und 
Gewichtungsfaktor.
Nach Art. 21 Abs. 5 Satz 3 BayKiBiG kann der Gewichtungs-
faktor 4,5 + x für die Bildung, Erziehung und Betreuung von 
behinderten oder von wesentlicher Behinderung bedrohten 
Kinder gewährt werden.
Damit soll das Zusammenspiel aus individueller zusätzlicher 
Förderung des Kindes und der Förderung der integrativen/
inklusiv arbeitenden Einrichtung verbessert werden.
Bei integrativen Kindertageseinrichtungen kann sowohl die Art 
der Behinderung einzelner Kinder, als auch die erhöhte Zahl 
von Kindern mit Behinderungen (mind. drei bis zu einem Drittel, 
Art. 2 Abs. 3 BayKiBiG) die Einstellung zusätzlichen Personals 
erfordern. Um auch dies finanziell zu ermöglichen, kann der 
Gewichtungsfaktor 4,5 unabhängig von der Erhöhung durch den 
Bezirk erhöht werden (so. Gewichtungsfaktor 4,5 + x).
Ob dieser Gewichtungsfaktor gewährt wird, liegt allerdings in der 
ermessensgebundenen Entscheidung der jeweils betroffenen 
Gemeinde. Diese entscheidet des Weiteren darüber, wieweit der 
Gewichtungsfaktor hochgesetzt wird.
Maßgeblich für den erhöhten Gewichtungsfaktor ist vielmehr, 
wie viele Personalstunden und welche Qualifizierung des 
Personals (z.B. Kinderpfleger, Erzieher, Heilpädagogen etc.) 
erforderlich sind.
Das bedeutet, dass sich Träger und Gemeinde – unter Ein-
beziehung des zuständigen Trägers der Sozialhilfe- zunächst 
entscheiden, welche zusätzliche Kraft mit welcher Qualifikation 
in welchem Umfang notwendig ist.
Hierzu haben die kommunalen Spitzenverbände, die Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration in einer gemeinsamen Empfehlung zur Gewährung 
des Gewichtungsfaktors 4,5 + x sich darauf geeinigt, dass ohne 
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Fahrplanänderungen:
S 2: Züge in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahn-
hof und fahren von/bis Riem ohne Halt
Züge in/aus Richtung Petershausen/Altomünster beginnen/
enden am Isartor
Es besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Ostbahn-
hof und Riem über Trudering
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Neuching NICHTAMTLICH 

Freiwillige Feuerwehr 
Oberneuching e.V.

Wir laden alle Mitglieder am Freitag, den 22.03.2024 um 19.30 
Uhr, zur Jahreshauptversammlung ins Gasthaus Alter Wirt in 
Oberneuching ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Jahresbericht des 1. Vorstandes
3. Jahresbericht des 1. Kommandanten
4. Jahresbericht Jugendwart
5. Kassenbericht
6. Bericht Kassenprüfung
7. Anträge und Wünsche
Die Vorstandschaft und der Kommandant

Frauengemeinschaft Neuching
• Der für den 13.03. anberaumte Einkehrtag wird auf 

Dienstag, 26.03. verschoben. Beginn 9.00 Uhr im Pfarr-
saal. Die Veranstaltung wird von der Pastoralreferentin 
Frau Döring und der Praktikantin im Pfarrverband, Lisa 
Riller, geleitet.

• Am 24.03. findet der Kreuzweg statt.  
Abfahrt ist um 13.00 Uhr.

Wer teilnehmen möchte, bitte bei Monika Mair (0170 5928210) 
oder Angela Vilgertshofer (0179 4528378) anmelden.

Steckerl- und Räucherfischverkauf 
der Maibaumvereinigung 
Niederneuching e.V.

am Karfreitag, den 29. März
Die Maibaumvereinigung Niederneuching lädt herzlich ein zum 
traditionellen Steckerl- und Räucherfischverkauf am Karfreitag, 
den 29. März.
Ab 11:00 Uhr gibt`s am Wenhard-Hof in Niederneuching 
(Kirchenstraße 3, neben der Grundschule) Steckerlfische und 
geräucherte Forellen. Dazu frische Brezen oder Semmeln zum 
mitnehmen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung zur Kinderlesung
„Der wundersame Weltraumzoo“
Freitag, 12.04.2024 16.00 Uhr, 
Gemeindebücherei Neuching,  
Münchner Straße 18, Niederneuching
Willkommen sind alle Kinder ab 5 Jahren - der Eintritt ist frei! 
Im Rahmen unseres 11-jährigen Jubiläums freuen wir uns die 
Kinderbuchautorin Maike Haas bei uns willkommen zu heißen. Die 
Lesung besteht aus dem Vorleseteil und einem kleinen Mitmach-
Teil. Die Veranstaltung wird unterstützt von Bayern liest e.V.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 
2022 wurden bereits in der Sitzung vom 12.09.2023 (TOP 15) 
genehmigt.
Vom Prüfungsausschuss konnten keine Unregelmäßigkeiten 
festgestellt werden.
Die Jahresrechnung 2022 kann festgestellt und die Entlastung 
erteilt werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Prüfbericht der örtlichen 
Rechnungsprüfung zur Kenntnis. Die weiteren Ausführungen 
hinsichtlich des Ergebnisses der Jahresrechnung 2022 sind aus 
dem beiliegenden Prüfungsbericht, welcher Bestandteil dieses 
Beschlusses ist, zu entnehmen.
Die Jahresrechnung 2022 wird hiermit festgestellt (Art. 102 Abs. 
3 GO).
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 0
Anwesende Mitglieder: 12

Entlastung der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Sachvortrag:
Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 und die damit 
verbundene Feststellung der Jahresrechnung ist fristgerecht 
gem. Art. 102 Abs. 3 GO erfolgt.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat keine Unstimmigkeiten 
in der Jahresrechnung 2022 festgestellt und dem Gemeinde-
rat neben der erfolgten Feststellung auch die Entlastung der 
Jahresrechnung 2022 empfohlen.
Beschluss:
Die Bürgermeisterin wird an der Beratung und Beschluss-
fassung zu diesem Tagesordnungspunkt aufgrund Art. 49 
GO wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen. Für die 
Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2022 wird nach den 
Bestimmungen des Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt: 1
Anwesende Mitglieder: 12

Verwaltungsgemeinschaft  
NICHTAMTLICH 

Fahrplanänderungen mit 
Schienenersatzverkehr

Wegen Oberleitungsarbeiten auf der S 2, kommt es in den 
Nächten Montag/Dienstag, 18./19. bis Donnerstag/Freitag, 
21./22. März (jeweils 23:45 bis 2:10 Uhr) und Montag/Dienstag, 
25./26. bis Mittwoch/Donnerstag, 27./28. März 2024 (jeweils 
23:45 bis 3:10 Uhr) zwischen Riem und Markt Schwaben zu 
Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.s-bahn-muenchen.de/baustellen

Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und 
Schienenersatzverkehr

Wegen Bauarbeiten zum neuen elektronischen Stellwerk am 
Ostbahnhof, kommt es am 13./14.04., 27./28.04., 25./26.05., 
01./02.06. (jeweils 4 bis 16 Uhr):
zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Fahrplanänderungen mit 
Umleitungen/Haltausfällen und Schienenersatzverkehr.
Auf der Stammstrecke fährt nur die S 6 als einzige Linie 
zwischen Ostbahnhof und Pasing.
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Schützengesellschaft 
„Hubertus“ Oberneuching e.V.

Freitag, 15. März und
Samstag, 16. März 2024

Gemeindevergleichsschießen 
bei „Hubertus“ Oberneuching, 
jeweils ab 17:00 Uhr

Sonntag, 16. März 2024 Preisverleihung 
Gemeindevergleichsschießen 
ab 10:00 Uhr

Wir bitten unsere Schützen um rege Teilnahme!
An den übrigen Freitagen findet ein Übungsschießen statt
Beginn der Schießabende: 19:00 Uhr
Vorankündigung:

Freitag, 12. April 2024 Königsschießen
Freitag, 26. April 2024 Schützenabend mit Königsproklamation

Jagdgenossenschaft 
Niederneuching

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Niederneuching 
am Donnerstag, den 21.03.2024, um 19:30 Uhr im Schützen-
heim Niederneuching.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags 

des Jagdpachtschillings
6. Maschinenkauf
7. Wünsche und Anträge

Josef Ostermair
Jagdvorsteher

Einladung zum Jagdessen 
der Jagdgenossenschaft 
Niederneuching

Das Jagdessen der Jagdgenossenschaft Niederneuching findet 
am Samstag, den 16.03.2024 um 19:00 Uhr im Schützenstüberl 
Niederneuching statt.
Hierzu sind im Namen der Niederneuchinger Jagdpächter 
Martin Höher und Michael Kraus alle Jagdgenossen mit 
Partnern herzlich eingeladen.
Auf zahlreiches Erscheinen und einen schönen Abend freuen 
sich die Jagdpächter und die Vorstandschaft.

„Effizientes Arbeiten schafft mehr 
Zeit für das Wesentliche“

BDS-Gewerbeverband Finsing-Neuching 
lädt zusammen mit der Stadt- und 
Unternehmergemeinschaft Markt Schwaben 
zum Abend-Seminar
Vielen Unternehmern und Gewerbetreibenden ist dieses Gefühl 
bekannt: man weiß manchmal vor lauter Arbeit nicht, wo einem 
der Kopf steht. Wenn doch nur etwas mehr Zeit für Ideen und 
Projekte wäre, weniger Stress, weniger Suchen und weniger 
unnötige Störungen und Unterbrechungen! Das Zauberwort 
lautet hier wohl Effizienz, also eine Aufgabe erfolgreich und 
ohne Zeit- oder Energieverschwendung zu erledigen.

Gemeindebücherei Neuching
Information zu Schließzeiten während der 
Osterferien:
In der Zeit vom 25. - 31.03.2024 bleibt die Bücherei 
geschlossen.
In der zweiten Ferienwoche sind wir zu den gewohnten 
Öffnungszeiten wieder da und freu‘n uns auf euren Besuch.
Wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest!
Das Bücherei Team

SpVgg Neuching e.V. - 
ABTEILUNG FUSSBALL

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Donnerstag, den 21. März 2024 findet um 19:30 Uhr im 
Gasthaus Alter Wirt in Oberneuching die Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen der SpVgg Neuching, Abteilung 
Fußball statt.
Wir hoffen und freuen uns auf die zahlreiche Teilnahme unserer 
Mitglieder.
Die Abteilungsleitung der Neuchinger Fussballer

SpVgg Neuching e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Freitag, 15. März 2024 19.00 Uhr
Gasthaus Alter Wirt, Oberneuching

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht der Abteilungsleiter
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung des Vereinsausschusses
6. Beitragserhöhungen
7. Neuwahlen
8. Ehrungen
9. Wünsche und Anträge

Wünsche und Anträge müssen bis spätestens 08.03.2024 
schriftlich per Post, Mail (info@spvgg-neuching.de) oder persön-
lich eingehen.
Wir hoffen und freuen uns auf die zahlreiche Teilnahme unserer 
Mitglieder
Die Vorstandschaft

SV Alt-Niederneuching
Am Freitag, den 15.03.24 und am Samstag, den 16.03.24 findet 
das Gemeindevergleichschießen bei Hubertus Oberneuching 
statt. Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung. Die Preisverleihung 
ist am 17.03.24.
Am 22.03.2024 findet das Ostereier-Schießen statt.
Voranzeige:
Wir fahren am 27.03.2024 zum Ostereier-Schießen nach 
Schönrain-Mürnsee. Wer gerne mitfahren möchte, kann sich in 
die Teilnehmerliste im Schützenheim eintragen.
Die Vorstandschaft

SG Edelweiß Oberneuching
Vorankündigung

Unser diesjähriges Ostereierschiessen findet am Karfreitag, 
den 29.03. statt.
Hierzu freut sich der Vorstand über eine rege Teilnahme.
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Kulturverein Maxlruh Eicherloh e.V.
Es wird wieder musikalisch beim 
Kulturverein Maxlruh Eicherloh e.V.
Am 20.4.2024, 20 Uhr gehen wir mit Werner Meier auf eine 
musikalische, literarische Reise in seine Bauernbuben-Kindheit. 
Mit Sprachwitz und poetischen Tönen nimmt er uns mit auf eine 
Zeitreise auf den bayerischen Bauernhof der Sechzigerjahre 
zwischen Kuahmist und Zinkbadewanne. Begleitet wird Werner 
Meiers zeitlos gscheiter Humor von einem frechen Mundwerk 
und grooviger Gitarre, womit er durch seine lockere Art Ernstes 
mit guter Unterhaltung verbindet.
Dieser Abend ist eine Mischung aus musikalischen Schmankerl 
und einer Auslese aus seinem Buch: 7 Küah – 8 Kinder – 40 
Knödel – 1 Kanapee.
Mia gfrein uns narrisch auf diesen Abend und laden alle 
Interessierten ein, einen lustigen, nachdenklichen und 
humorigen Abend mit Tiefgang mit uns zu verbringen. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt.
Karten sind für 17 € im Vorverkauf jeden Dienstag, von 14-16 
Uhr im Jagdhaus Eicherloh oder bei allen Theatervorführungen 
des Trachtenvereins an der Abendkasse erhältlich.

Lust auf Steckerlfisch zum 
Mitnehmen am Karfreitag?

Dann kommen Sie doch am Karfreitag den 29. März 2024 ab 
11.30 Uhr zum Feuerwehrhaus Eicherloh.
Nur auf Vorbestellung ab Sonntag, 24. März unter der Tel. Nr.: 
0176/ 45708865.
Es freut sich die Feuerwehr Eicherloh

Beratungsstelle für Senioren
Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.
Sie möchten wissen, wie Sie oder ihre Angehörigen Unter-
stützung und Hilfe bekommen:

- im Alter
- bei Krankheit und Behinderung
- bei Pflegebedürftigkeit
Unser Angebot umfasst:
- Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung
- Beratung und Information zu pflegerischen Versorgungs-

möglichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)
- Vermittlung von geeigneten Hilfen bei der Alltagsbewältigung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen
- Information zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Längerfristige Begleitung durch „Betreutes Wohnen zu 

Hause“

Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die 
bürokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. Die 
Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend und 
unter Wahrung der Schweigepflicht.

Seniorenzentrum Finsing:
Sprechstunden nur mit telefonischer Voranmeldung jeden 
Mittwoch von 9.00-11.00 Uhr und nach Vereinbarung. 
Tel.:08121/22061-21 und 08121/256256
E-Mail: bwzh-finsing@pflegesterngmbh.de

Bürozeiten im Seniorenzentrum Oberding:
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9.00-12.00 Uhr 
nur nach telefonischer Vereinbarung Tel.: 08122 / 95834-20,
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de
Ihr Pflegesternteam

Um richtige und somit effiziente Büro- und Selbstorganisation 
und Arbeitsmethoden, Tipps und „Goldene Regeln“ für Unter-
nehmer und Selbstständige geht es in dem für Teilnehmer 
kostenlosen Abend-Kurzseminar „Effizientes Arbeiten - Mehr 
Zeit für das Wesentliche“, zu dem der BDS-Gewerbeverband 
Finsing-Neuching am 19. März 2024 um 19.00 Uhr nach Markt 
Schwaben ins Schweiger Brauhaus Verbandsmitglieder und 
Gewerbetreibende aus dem Umkreis lädt - Bewirtung bereits ab 
18.00 Uhr.
Zum Referenten:
Seit mehr als 20 Jahren hält Thomas Donnert als Praktiker 
und Effizienztrainer zahlreiche Seminare bei Unternehmerver-
bänden oder Innungen ab und trainiert Unternehmerinnen und 
Unternehmer und deren Teams. Er konnte so einen wichtigen 
Beitrag zu den Themen: „Mehr Zeit für Ideen und Projekte - also 
fürs Wesentliche -, höhere Arbeitsgeschwindigkeit, Mitarbeiter-
motivation und mehr Freude bei der Arbeit“ für die Mitglieder 
dieser Verbände und Innungen leisten.
Erfahrungsgemäß ist der Inhalt dieses Seminars ein so 
interessantes und wichtiges Thema, dass es genau die 
Probleme und Herausforderungen der meisten Unternehmer 
und Selbständigen in der heutigen Zeit anspricht.
Datum   : 19. März 2024
Veranstaltungsort: 
Schweiger Brauhaus, Ebersberger Str. 26, Markt Schwaben
Einlass und Bewirtung ab 18.00 Uhr
Seminar-Beginn: 19.00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden inkl. Pause
Eintritt: frei
Gertrud Eichinger, Robert Schönhofen, Sabine Drexler
für den BDS-Gewerbeverband Finsing-Neuching

Repair-Café Finsing
Das Repair-Café Finsing ist am Samstag, 16. März 2024 im 
Vereinsheim (ehemals Sportheim) Neufinsing, Buchenweg 10 
wieder für Sie von 13:30 bis 17 Uhr (Reparaturannahmen bis 
16:00 Uhr) geöffnet.
Wir wollen Ihnen mit Rat und Tat helfen, elektrische Kleingeräte 
und auch Dinge mit mechanischen Defekten zu reparieren. Die 
Reparaturen kosten nichts, Spenden sind dafür willkommen. Die 
mögliche Wartezeit können wir Ihnen mit Kaffeeangenehmer 
gestalten. Für Anfragen sind wir zu jeder Zeit unter der E-Mail-
Adresse repair-cafe.finsing@web.de zu
erreichen. Weitere Infos finden Sie unter
https://repaircafe-finsing.de.
Auf Ihren Besuch freut sich das Repair-Team

Pfeifenclub Eicherloh
Am 01.03.2024 fand unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen im Bürgerhaus Eicherloh statt.
Ein besonderer Dank geht an alle Helfer und Gönner die uns 
rund um den Pfeifenclub unterstützt haben.
Die Vorstandschaft wurde folgender Maßen gewählt

1. Vorstand Andreas Hermansdorfer
2. Vorstand Martin Richter
Kassier Thomas Kressirer
Schriftführer Andreas Rath
Jugendvertreter Benedikt Albert
Revisor Christian Söhl
Revisor Hans Rath
Beisitzer Patzold Robert

Folgende Mitglieder wurden geehrt:
Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Sigmar Arlt
Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Johann Laurent
Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Johann Frantz
Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Johann Teicht
Terminvorschau:
12. April  Stammtisch
09. Mai Vatertagsfußball
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Samstag, 23.03. Hl. Turibio v. Mongrovejo, Bischof
Moosinning 18:00 Palmsonntagsmesse mit Segnung 

der Palmzweige
Stiftsmesse f. + Margaretha Bayerle
Gebetsandenken: f. + Kirchenchormit-
glied Anni Litschel

Sonntag, 24.03. Palmsonntag – „Kollekte für das Heilige 
Land“
1. Lesung: Jes 50, 4-7, 2. Lesung: Phil 2, 6-11, Evangelium: Mk 
11, 1-10 od. Joh 12, 12-16
Ottenhofen 10:00 Große Palmsonntagsprozession 

des Pfarrverbandes für Familien mit 
Kindern und allen Juggebliebenen - 
Segnung der Palmzweige -
Wortgottesfeier – Der Weg ist vom 
Kindergarten bis zum Kirchplatz

Oberneuching 19:00 Musikalische Passion – Segnung der 
Palmzweige -
Pfarrer Michael Bayer, Lesung der 
Passion; Christina Gerstberger, Sopran 
und Dr. Angelika Tasler, Orgel

Donnerstag, 28.03. Gründonnerstag
Niederneuching 15:00 Familiengottesdienst - Wortgottes-

feier
Oberneuching 19:00 Heilige Messe zum letzten Abend-

mahl
Oberneuching 20:00 Agapefeier der Jugend im Pfarrheim
Oberneuching 22:00 Ölbergandacht
Freitag, 29.03. Karfreitag – Fast- und Abstinenztag
1. Lesung: Jes 52, 13 - 53, 12, 2. Lesung: Hebr 4, 14-16; 5, 7-9, 
Evangelium: Joh 18, 1 - 19, 42
Moosinning 10:00 Kinderkreuzweg für den Pfarrverband
Eicherloh 10:00 Familienkreuzweg (Wortgottesdienst-

leiter)
Ottenhofen 10:00 Kreuzwegandacht (Wortgottesdienst-

leiter)
Oberneuching 10:00 Kreuzwegandacht (Wortgottesdienst-

leiter)
Moosinning 15:00 Kreuzwegandacht (Wortgottesdienst-

leiter)
Eichenried 15:00 Karfreitagsliturgie für den Pfarrver-

band mitgestaltet von Jugendlichen 
aus dem Pfarrverband – Musikalische 
Gestaltung mit Jakob Roters, Violon-
cello solo

Unterschwillach 15:00 Kreuzwegandacht
(Wortgottesdienstleiter)

Pfarrnachrichten
Eichenried:
Herzliche Einladung zum Fastensuppen-Essen am Sonntag, 
den 17. März 2024 um 11.45 Uhr im Pfarrheim Eichenried. Der 
Pfarrgemeinderat lädt nach dem Patrozinium-Gottesdienst dazu 
ein und freut sich auf Ihr Kommen!

Moosinning:
Herzliche Einladung vom Pfarrgemeinderat Moosinning zum 
Fackelkreuzweg am Freitag, den 22.03.2024 um 19.00 Uhr. 
Treffpunkt ist beim Feldkreuz am Isarkanal bei der Schule. 
Der Fackelkreuzweg endet am Friedhof/Kirche. Bei schlechter 
Witterung in der Kirche Moosinning.

Ottenhofen:
Die Ministranten von Ottenhofen bieten gegen eine Spende 
„Palmbuschen“ für die Palmsonntagsprozession am 24.03.2024 
an. Der Spendenerlös ist für die Ministrantenkasse.

Am Karfreitag, den 29.03.2024 ist nach der Kreuzwegandacht 
(10.00 Uhr), die Kirche bis um 20.00 Uhr geöffnet, um das Hl. 
Grab zu besuchen.

Das Pfarrbüro Ottenhofen ist am Mittwoch, den 03. April 2024 
geschlossen!

Ottenhofen NICHTAMTLICH 

Schützenverein Eichenlaub 
Ottenhofen

Öffentliches Ostereierschießen
Liebe Schützenfreunde,
am Donnerstag, den 28.03.2024 ab 18 Uhr, lädt der Schützen-
verein Eichenlaub Ottenhofen zum „öffentlichen Ostereier-
schießen“ im Schützenheim, im Meillerweg, ein.
Hier erwartet Sie ein gemütliches Beisammensein, Schießspaß 
& Bewirtung.
Einen lustigen & unterhaltsamen Abend für „Jung & Alt“ wünscht 
der Schützenverein Eichenlaub Ottenhofen. Gut Schuss!

Kirchliche Nachrichten

St. Anna im Moosrain
Gottesdienste
Samstag, 16.03. Samstag der 4. Fastenwoche
Oberneuching 17:00 Taufgottesdienst - Leni Hermansdorfer
Oberneuching 18:00 1. Sonntagsmesse

f. + Eltern Emma u. Reinhard Wolf und 
Verwandtschaft
Gebetsandenken: f. + Vater Sepp 
Kressirer zum Jahrtag

Sonntag, 17.03. 5. Fastensonntag – Kollekte für „MISEREOR“ 
mit Fastenopfer der Kinder
1. Lesung: Jer 31, 31-34, 2. Lesung: Hebr 5, 7-9, Evangelium: 
Joh 12, 20-33
Eichenried 10:30 Heilige Messe - Patrozinium St. 

Joseph mit anschl. Fastensuppen-
Essen
„Verabschiedung von H. Pfr. Thomas 
Kilian Semel“
Alle Pfarrangehörigen, Vereine u. 
Fahnenabordnungen sind zur Mitfeier 
eingeladen!
f. + Eltern Sofie u. Martin Zerrer, 
Maria u. Hans Schlenker u. Manfred 
Schraufstetter
Gebetsandenken: f. + Mutter u. Oma 
Silvia Kuhmann, f. + Eltern Anton u. 
Therese Pfanzelt, Großeltern u. Ver-
wandte, f. + Ehefrau, Mutter u. Oma 
Edith Zehetmaier u. Verwandte

Dienstag, 19.03. Hochfest des Hl. Josef, Bräutigam der 
Gottesmutter Maria
Siggenhofen 19:00 Bußgottesdienst
Mittwoch, 20.03. Mittwoch der 5. Fastenwoche
Eicherloh 19:00 Bußgottesdienst

(Segnung der Palmzweige)
Donnerstag, 21.03. Donnerstag der 5. Fastenwoche
Niederneuching 19:00 Bußgottesdienst
Freitag, 22.03. Freitag der 5. Fastenwoche
Eichenried 16:00 Kreuzwegandacht der Kath. Frauen-

gemeinschaft Eichenried
Moosinning 19:00 Fackelkreuzweg vom Pfarrgemeinde-

rat – Treffpunkt beim Feldkreuz am 
Isarkanal bei der Schule. Bei schlechter 
Witterung in der Kirche.



Oberneuching - 11 - Nr. 6/24

10.30 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl
Erlöserkirche
mit: Pfarrerin Dorothea Zwölfer

15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde des Herrn
Auferstehungskirche
mit: Pfarrer Henning von Aschen

Samstag, 30.03. Karsamstag
19.30 Uhr Ökumenische Osternachtfeier

Friedhof St. Paul
mit: Team

Sonntag, 31.03. Ostersonntag
05.00 Uhr Osternacht mit anschließendem Osterfrühstück

Christuskirche
mit: Pfarrer Henning von Aschen

10.00 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl
Erlöserkirche
mit: Pfarrer Christoph Keller

Montag, 1.04. Ostermontag
09.00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienst am Ostermontag
Christuskirche
mit: Pfarrerin Dorothea Zwölfer

13.30 Uhr Ökumenischer Emmausgang
Grünbach Dorfplatz
mit: Team

Oster-Pfarrbrief:
Zur Information möchten wir mitteilen, dass der kommende 
Oster-Pfarrbrief 2024 nur teilweise in der Pfarrgemeinde Otten-
hofen ausgetragen wird. Jedoch liegen Exemplare in der Kirche 
zur Selbstabholung bereit.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!

Neuching:
Das Pfarrbüro Oberneuching ist vom 22. bis 29. März 2024 
geschlossen!

Evang.-Luth. Pfarramt 
Philippuskirche

Martin-Luther-Str. 22, 85570 Markt Schwaben,
Tel 08121/40040, Fax 46945
Pfarrer Fuchs – Tel.: 0 81 21/ 250 70 45
Büro: Mo, Di, Mi, Fr 9 - 12 Uhr (Susanne Kleinheins)

Gottesdienste
Sonntag, 17.03. Judika
10.00 Uhr Gottesdienst
11.15 Uhr Kleinkindergottesdienst
Montag, 18.03.
14.00 Uhr Seniorenrunde mit Abendmahl
Donnerstag, 21.03.
08.30 Uhr Gottesdienst im Kindergarten „Arche Noah“ in 

Anzing
Sonntag, 24.03. Palmsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst anders – im Anschluss Matinée des 

Posaunenchores
Donnerstag, 28.03. Gründonnerstag
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zum Grün-

donnerstag
Freitag, 29.03. Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
15.00 Uhr Musik zur Todesstunde Jesu

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Erding

Evang.-Luth. Pfarramt, Dr.-Henkel- Str.10, 85435 Erding,
Telefon 08122/ 9998090, Email pfarramt.erding@elkb.de

Sonntag, 17.03.
09.00 Uhr Gottesdienst

Christuskirche
mit: Pfarrerin i.E. Claudia Zwölfer

10.30 Uhr Gottesdienst
Erlöserkirche
mit: Pfarrerin i.E. Claudia Zwölfer

Sonntag, 24.03. Palmsonntag
09.00 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl

Christuskirche
mit: Pfarrer Dr. Roland Fritsch

10.30 Uhr Zwergerlgottesdienst
Auferstehungskirche
mit: v. Aschen/Team

Mittwoch, 27.03.
14.30 Uhr Andacht für Senior*innen

Christuskirche
mit: Pfarrer Dr. Roland Fritsch

Donnerstag, 28.03. Gründonnerstag
19.00 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl

Erlöserkirche
mit: Pfarrer Dr. Roland Fritsch

Freitag, 29.03. Karfreitag
09.00 Uhr Gottesdienst

Christuskirche
mit: Pfarrerin Dorothea Zwölfer

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

EILT ! Rentner, 92 Jahre muss
wegen Verkauf Wohnung verlassen
und sucht 1-2 Zimmer Wohnung,
möbliert und mit EBK. Tel.
015116907350, Email:
finsinger99@t-online.de

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung,

˛ 0 89 / 21 55 43 13

Bäume fällen, kürzen, roden - NEU! Fällkran - Abfuhr
Wurzelstöcke fräsen - Baumpflege - Gartenpflege

08122 / 1791661

Steckerlfisch am Karfreitag
bei Geyer & Pretsch und am Netto ab 10 Uhr 

Es freut sich Eder‘s Steckerlfisch.
Vorbestellung unter 0178-48 38 209

Wer hilft, muss nicht den Helden spielen: 
www.aktion-tu-was.de

Zivilcourage ist nie 
zu viel Courage!

www.polizei-beratung.de
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• Stromversorgung  

• Elektroinstallation 

• Photovoltaik & Speicher 

• E-Auto-Ladesäulen 

• E-Check  

• Wallbox 

• Antennentechnik 

• (W)LAN-Netzwerktechnik 

• Smart Home 

• Glasfaser-Spleiß-Technik 
 

SEW Stromversorgungs-GmbH 
Sempt-Elektrizitäts-Werke GmbH & Co. KG 
Telefon 08122 / 9827 - 0    Fax 08122 / 9827 - 60 
Werkstraße 2 • Pretzen • 85435 Erding • www.sewerding.de 

Ihr verlässlicher Stromlieferant  
aus der Region 

unabhängig und kundenorientiert seit über 118 Jahren 
 ÖKO-Strom 

100 % 
regional 

 

Quelle: SEW 

www.die-baumexperten.de
Gartenpflege ✔
Wurzelstockfräsen ✔
Problemfällung ✔
Fa. Hans Lachner, Tel. 089 900 59 770

Schnell
Zuverlässig
Preiswert

Die

Baumexperten

 

* 4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen. Die Ausgaben sind je frei wählbar.  Angebot gilt 
nicht für private Kleinanzeigen, ebenso ausgeschlossen sind Oster- und Weihnachtsanzeigen. 
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen und nur bis zum 30.04.2024

ANGEBOTANGEBOT**
3 + 13 + 1
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ANZEIGEN SCHALTEN!

Telefon:   (09191) 72 32 - 60
E-Mail:     c.engel@wittich-forchheim.de
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*Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar!

Carmen Engel

Ihr Verkaufsinnendienst

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723260
Fax. 09191 723242 

c.engel@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

ADVENTSKALENDER  •  TASCHENKALENDER  •  KÜCHENKALENDER

ADVENTSKALENDER  •  TASCHENKALENDER  •  KÜCHENKALENDER

MONATSKALENDER  •  JAHRESKALENDER  •  TISCHKALENDER

ADVENTSKALENDER  •  TASCHENKALENDER  •  KÜCHENKALENDER

INKL. KALENDARIUM ZUM DOWNLOAD

VERBOTEN GÜNSTIG
Kalender von 

LW-fl yerdruck.de

Preisbeispiel:
Streifenkalender – 20 Stück

2,14 € pro Stück!*

Achtung:

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@lw-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

*Alle Preisangaben inkl. MwSt. & Versand 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten


